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Winterthur, 13. September 2022 
Hochwasserschutzkonzept Thur+: Kurskorrektur fällig  
 
Im April hat der Kanton Thurgau das Hochwasserschutzprojekt Thur+ verabschiedet. 
Nach intensiver Prüfung kommt die IG Lebendige Thur zu einem ernüchternden Ergebnis: 
Der Kanton ist gerade daran, eine Jahrhundertchance zu verspielen. Er bricht 
Bundesvorgaben, gefährdet den Hochwasserschutz und bringt die Bevölkerung um 
einzigartige Naturparadiese.  
 
«Der Kanton hat die Liebeserklärung der Thurgauer:innen an eine lebendige Thur schroff 
zurückgewiesen. Statt den Menschen wieder mehr Natur entlang der Thur zu bieten, 
verabschiedet er ein mutloses Konzept voller technischer Mängel», sagt Christian Hossli, 
Geschäftsführer der IG Lebendige Thur.  
 
Fachkritik und Sehnsüchte ignoriert 
Eine erste Version des Hochwasserschutzprojekts legte der Kanton im August 2020 mit 
öffentlicher Mitwirkung auf. Die IG Lebendige Thur hat dieses Vorgehen begrüsst und eine 
umfangreiche Stellungnahme mit konstruktiven Anträgen abgegeben. Unterstrichen wurde 
dieses Votum von über 1'000 Stellungnahmen aus der Thurgauer Bevölkerung, die in Form von 
Liebesbriefen an eine lebendige Thur eingereicht wurden.  
 

Auch eine 2020 vom Befragungsdienst GFS durchgeführte repräsentative Umfrage im Kanton 
Thurgau bringt die Sehnsucht der Thurgauer:innen nach mehr Raum für Natur und Mensch 
entlang der Thur zum Ausdruck: Jeweils über 70 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen 
«ein breites Flussbett mit dynamischen Auwäldern, sowie Tier- und Pflanzenarten in grosser 
Häufigkeit und Vielfalt» sowie «der Zugang zu einem natürlichen Gewässer» «wichtig» oder 
sogar «sehr wichtig» seien. Leider wurden diese Voten vom Kanton kaum gewichtet. 
 

Um Hochwasserschutz, Naherholung und Naturschutz miteinander in Einklang zu bringen, reicht 
der im verabschiedeten Konzept vorgesehene Gewässerraum bei weitem nicht aus.  
 
Unbeirrt auf dem Holzweg 
Der Kanton plant die Gewässerraumausscheidung zudem bundesrechtswidrig. So will er die 
Gewässerräume pauschal auf ein Minimum von beidseitig 15 Metern begrenzen und erst bei 
zukünftigen Revitalisierungsprojekten abschnittsweise mehr Raum zur Verfügung stellen. Damit 
schafft der Kanton Rechtsunsicherheit und provoziert unnötige Konflikte – denn bereits 
festgelegte Eigentumsrechte müssten im Falle von Revitalisierungen immer wieder neu 
verhandelt werden. Ein aussichtsloses Unterfangen. Die Gewässerschutzvorschriften sehen 
keine etappierte Gewässerraumausscheidung vor. Im Gegenteil, es muss von Beginn weg auch 
der für Revitalisierungen und den Hochwasserschutz erforderliche Gewässerraum mit 
ausgeschieden werden, nicht nur der minimale Gewässerraum.  
 
Die IG Lebendige Thur ist erstaunt über dieses Vorgehen und enttäuscht vom verabschiedeten 
Gesamtprojekt. Die Kantonsregierung muss die vorliegenden Fehler dringend korrigieren. Sonst 
verletzt sie nicht nur geltendes, übergeordnetes Recht, sondern auch die Bedürfnisse von 
Mensch und Natur, die eine wahrlich lebendige Thur verdient haben. 
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